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Modulnummer 
BIW1-12 

Modulname 
Grundlegende Allgemeine Qualifikation 

Verantwortlicher Dozent 
Graf 

Inhalte und  
Qualifikationsziele: 

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden grundlegende allgemeine 
Qualifikationen für den Beruf des Bauingenieurs. Dabei kann u.a. aus den Berei-
chen Fremdsprachen, Elektronische Kommunikationsmittel, Bibliotheksnutzung, 
Umwelt, Arbeits- und Organisationstechniken, Sozialkompetenz, Teamarbeit ge-
wählt werden. 

Lehrformen: Das Modul umfasst in §8 der Studienordnung für den Diplomstudiengang Bauin-
genieurwesen definierten Vermittlungsformen im Umfang von 2 SWS. Die Lehr-
veranstaltungen sind im angegebenen Umfang aus dem AQUA-Katalog der Fakul-
tät Bauingenieurwesen zu wählen; dieser wird inklusive der jeweils erforderlichen 
Prüfungsleistungen zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme: 

 

Verwendbarkeit: Das Modul ist im grundständigen Diplomstudiengang Bauingenieurwesen ein 
Pflichtmodul im Grundstudium. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. 
Die Modulprüfung besteht aus den gemäß AQUA-Katalog der Fakultät Bauingeni-
eurwesen vorgegebenen unbenoteten Prüfungsleistungen.  

Leistungspunkte und 
Noten: 

Durch das Modul können 2 Leistungspunkte erworben werden. 
Das Modul wird mit „bestanden“ bewertet, wenn alle Teilleistungen mit „be-
standen“ bewertet sind, anderenfalls mit „nicht bestanden“. 

Häufigkeit des Moduls: Modul wird jedes Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand: Der Gesamtarbeitsaufwand beträgt 60 Stunden. 

Dauer des Moduls: 1 Semester 


